
Hausordnung des

Bezirksgericht Bludenz

1. § 1. (1) Gerichtsgebäude dürfen mit einer Waffe nicht betreten werden; dies gilt für alle 

Behörden und Ämter welche in diesem Gebäude untergebracht sind; als Waffe ist jeder 

besonders  gefährliche,  zur  Bedrohung  von  Leib  oder  Leben  geeignete  Gegenstand 

anzusehen.

(2)  Wer  entgegen  dem  Abs.  1  eine  Waffe  bei  sich  hat,  hat  sie  beim  Betreten  des 

Gebäudes in einem hiefür bestimmten Schließfach zu verwahren, steht ein solches nicht 

zur Verfügung, einem Kontrollorgan, bei Fehlen eines solchen einem von dem Vorsteher 

des Bezirksgerichts, der mit der Verwaltung des Gerichtsgebäudes betraut ist, (Verwalter 

des Gerichtsgebäudes)  zur  Übernahme von Waffen bestimmten Gerichtsbediensteten, 

sonst dem Rechnungsführer zu übergeben.

(3)  Der/Die  Besitzer/in  ist  vor  der  Verwahrung  der  Waffe  in  einem  Schließfach 

beziehungsweise  vor  deren  Übergabe  über  die  für  die  Ausfolgung  einer  Waffe 

maßgebenden Umstände in Kenntnis zu setzen.

2. §  2.  (1)  Auf  Kontrollorgane,  die  zum  Führen  einer  bestimmten  Waffe  nach  dem 

Waffengesetz 1986, BGBl. Nr. 443, befugt sind, sowie auf Personen, die auf Grund ihres 

öffentlichen Dienstes zum Tragen bestimmter  Waffen verpflichtet  sind oder  auf  Grund 

eines richterlichen Auftrags eine bestimmte Waffe in das Gerichtsgebäude mitzunehmen 

haben, ist insoweit der § 1 nicht anzuwenden.

(2)  Richtern,  Staatsanwälten  und  anderen  Beamten  der  Gerichte  und 

staatsanwaltschaftlichen Behörden kann auf ihren Antrag von ihrer für Feststellungen und 

Verfügungen  in  Angelegenheiten  der  Sachleistungen  zuständigen  Dienstbehörde  die 

Mitnahme  einer  bestimmten  Waffe,  die  sie  besitzen  oder  führen  dürfen,  in  das 

Gerichtsgebäude, in dem ihre Dienststelle untergebracht ist, befristet gestattet werden, 

wenn hiefür besonders wichtige Gründe gegeben sind; hierüber ist unter Anwendung des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984, BGBl. Nr. 29, mit Bescheid zu entscheiden.
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(3) Unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen kann auch anderen Personen sowie 

Personen des im Abs. 2 genannten Personenkreises, die eine Waffe in ein nicht vom Abs. 

2 erfasstes Gerichtsgebäude mitzunehmen beabsichtigen, auf ihren Antrag die Mitnahme 

einer bestimmten Waffe in ein oder mehrere Gerichtsgebäude befristet gestattet werden; 

die  Entscheidung  obliegt  dem  Präsidenten  desjenigen  Oberlandesgerichts,  in  dessen 

Sprengel  das Gerichtsgebäude liegt,  in  das  der  Antragsteller  die  Waffe  mitzunehmen 

beabsichtigt.  In  einem  solchen  Verfahren  ist  das  Allgemeine 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, anzuwenden.

3. § 3. (1) Personen, die dieses Gebäude betreten oder sich in diesem aufhalten, haben 

sich auf Aufforderung eines Kontrollorgans einer Kontrolle zu unterziehen, ob sie eine 

Waffe  bei  sich  haben  (Sicherheitskontrolle).  Kontrollorgane  sind  die  von 

Sicherheitsunternehmern mit der Vornahme der Sicherheitskontrollen Beauftragten sowie 

die vom Verwalter eines Gerichtsgebäudes hiezu bestimmten Gerichtsbediensteten.

(2)  Die  Sicherheitskontrollen  können  insbesondere  unter  Verwendung  technischer 

Hilfsmittel, wie Torsonden und Handsuchgeräten, durchgeführt werden; unter möglichster 

Schonung des Betroffenen ist auch das Verlangen nach einer Vorweisung der von ihm 

mitgeführten Gegenstände sowie eine händische Durchsuchung seiner Kleidung zulässig; 

eine solche Durchsuchung der Kleidung darf nur von Personen desselben Geschlechts 

vorgenommen werden.

(3) Den der Sicherheitskontrolle und der Durchsetzung des Mitnahmeverbots von Waffen 

dienenden Anordnungen der Kontrollorgane ist Folge zu leisten; ein richterlicher Auftrag 

zur Mitnahme einer bestimmten Waffe (§ 2 Abs. 1) oder ein Bescheid nach § 2 Abs. 2 

oder 3 ist ihnen unaufgefordert vorzuweisen.

(4) Für Personen, die in einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Bund stehen, ist 

die Befolgung der Anordnungen nach Abs. 3 Dienstpflicht. Die durch einen Verstoß gegen 

diese Dienstpflicht bewirkte Abwesenheit vom Dienst gilt als nicht gerechtfertigt

4. § 4. (1) Vorbehaltlich der Abs. 2 und 3 sind Richter, Staatsanwälte, sonstige Bedienstete 

der  Gerichte  und  staatsanwaltschaftlichen  Behörden  und  des  Bundesministeriums für 

Justiz, Bedienstete anderer Dienststellen, deren Dienststelle im selben Gebäude wie das 

Gericht  untergebracht  ist,  sowie  Funktionäre  der  Prokuratur,  Rechtsanwälte,  Notare, 

Patentanwälte,  Verteidiger,  qualifizierte  Vertreter  nach  §  40  Abs.  1  Z  2  ASGG, 

Rechtsanwaltsanwärter,  Notariatskandidaten  und  Patentanwaltsanwärter  keiner 

Sicherheitskontrolle  nach  §  3  Abs.  1  und  2  zu  unterziehen,  wenn  sie  sich  -  soweit 

erforderlich - mit ihrem Dienst beziehungsweise Berufsausweis ausweisen und erklären, 

keine oder nur eine Waffe bei sich zu haben, deren Mitnahme ihnen gestattet wurde (§ 2 

Abs. 2 und 3); betreten sie dieses Gebäude durch einen Eingang, der mit einer Torsonde 
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ausgestattet ist,  so haben sie diese dennoch zu durchschreiten, wenn neben ihr kein 

anderer, für sie bestimmter Durchgang besteht.

(2) Hegt ein Kontrollorgan bei einer im Abs. 1 genannten Person trotz ihrer Erklärung 

nach Abs. 1 den begründeten Verdacht, dass sie doch unerlaubt eine Waffe bei sich hat, 

so  ist  sie  ausnahmsweise auch einer  Sicherheitskontrolle  nach § 3 Abs.  1  und 2 zu 

unterziehen.

(3) Liegen besondere Umstände vor, so können die Kontrollorgane angewiesen werden, 

dass  auch  jede  Person  des  im  Abs.  1  genannten  Personenkreises  einer 

Sicherheitskontrolle nach § 3 Abs. 1 und 2 zu unterziehen ist. Diese Anordnung ist den 

Erfordernissen  entsprechend  zeitlich  zu  beschränken;  sie  ist  vom  Verwalter  dieses 

Gebäudes  zu  treffen.  Die  Leiter  der  anderen  in  diesem  Gebäude  untergebrachten 

Dienststellen sind von einer solchen Anordnung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

(4)  Hat  es ein  qualifizierter  Vertreter  zu  Unrecht  abgelehnt,  eine Waffe zu verwahren 

beziehungsweise zu übergeben, oder fälschlich erklärt, keine Waffe oder nur eine solche 

bei  sich  zu  haben,  deren  Mitnahme ihm  gestattet  wurde,  so  ist  in  jenem  Verfahren 

sinngemäß anzuwenden, in dem er nach dem Betreten des Gebäudes einzuschreiten 

beabsichtigte.

(5)  Personen,  die  wegen  ihres  öffentlichen  Dienstes  zum  Tragen  bestimmter  Waffen 

verpflichtet  sind,  sowie  von  diesen  vorgeführte  Personen  sind  jedenfalls  keiner 

Sicherheitskontrolle  zu  unterziehen;  für  die  letzten  Personen  gilt  dies  nur,  wenn  der 

Vorführende  erklärt,  dass  er  die  vorgeführte  Person  einer  Sicherheitskontrolle  bereits 

unterzogen hat.

5. §  5.  (1)  Personen,  die  es  zu  Unrecht  ablehnen,  sich  einer  Sicherheitskontrolle  zu 

unterziehen oder eine bei ihnen vorgefundene Waffe zu verwahren beziehungsweise zu 

übergeben, sind vom Kontrollorgan aus dem Gebäude zu weisen. Unter den gleichen 

Voraussetzungen  sind  auch  Personen  aus  dem  Gebäude  zu  weisen,  die  eine 

Sicherheitskontrolle umgangen haben.

(2) Die Kontrollorgane sind ermächtigt, im Falle der Nichtbefolgung ihrer Anweisungen 

nach  Abs.  1  die  Anwendung  unmittelbarer  Zwangsgewalt  anzudrohen  und  bei 

Erfolglosigkeit  der  Androhung  ihre  Anweisungen  mit  angemessener  unmittelbarer 

Zwangsgewalt unter möglichster Schonung des Betroffenen durchzusetzen; der mit einer 

Lebensgefährdung  verbundene  Gebrauch  einer  Waffe  ist  hiebei  nur  im  Falle  der 

gerechten Notwehr zur Verteidigung eines Menschen zulässig.

6. Wer sich weigert, sich den in der Hausordnung vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen zu 

unterziehen,  und  deshalb  eine  zur  Rechtsverfolgung  oder  Rechtsverteidigung 
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erforderliche  Verfahrenshandlung  nicht  vorgenommen hat  oder  einer  Verpflichtung  im 

Gericht nicht nachgekommen ist, ist als unentschuldigt säumig anzusehen.

7. Im Gerichtsgebäude ist das Fotografier- und Filmverbot sowie das Verbot von Video- und 

Tonbandaufzeichnungen zu beachten. Sondergenehmigungen können erteilt werden.

8. Die Vorsteherin des Bezirksgerichtes behält sich vor, bestimmten Personen den Zutritt in 

die vom Gericht benützten Gebäudeteile zu verwehren bzw. diese zum Verlassen des 

Gebäudes aufzufordern (Hausverbot);  ist  der Zugang einer Person zum Gebäude des 

Gerichts  zur  Rechtsverfolgung  oder  Rechtsverteidigung  unbedingt  erforderlich  und 

besteht  ein  Hausverbot  gegen  diese  Person,  so  ist  diese  Person  während  ihres 

Aufenthalts im Gebäude des Gerichts von einem oder mehreren Kontrollorganen oder 

einem oder mehreren Organen der Sicherheitsbehörden zu begleiten bzw. ist vor Einlass 

vom Kontrollorgan beim Aussteller der Ladung anzufragen, ob eine Eskortierung durch 

den Sicherheitsdienst (Polizei) gewünscht wird.

9. Im Einzelfall kann die Vorsteherin des Bezirksgerichtes das Gestatten des Zugangs nur 

unter der Bedingung der Hinterlegung eines Ausweises oder eines sonstigen Nachweises 

der Identität oder der Ausstellung eines Besucherausweises anordnen.

10. Die Mitnahme von Tieren (ausgenommen Assistenzhunde) in das Gerichtsgebäude ist 

grundsätzlich  verboten  und  jedenfalls  nur  ausnahmsweise  mit  Genehmigung  der 

Vorsteherin des Bezirksgerichtes gestattet.

11. Das  Rauchen  ist  in  den  Gängen  des  Gerichtsgebäudes  und  allen  sonstigen 

Räumlichkeiten verboten.

Bezirksgericht Bludenz
Bludenz, 13. Juni 2022
Mag. Silvia Hitthaler-Simma, Vorsteherin des Bezirksgerichtes
Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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